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Nachweis über die Unterrichtung des Mitarbeiters zur Mitführung- und Vorlagepflicht von Personaldokumenten gemäß
§ 2a Abs. 2 SchwarzArbG
Name des Mitarbeiters:



Jeder Arbeitnehmer im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe ist ab 01.01.2009 gemäß § 2 a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) verpflichtet, während der Arbeitstätigkeit seinen Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Zollbehörden auf Verlangen vorzuzeigen. Der Arbeitgeber hat jeden seiner Arbeitnehmer nachweislich und schriftlich auf die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Personaldokumenten hinzuweisen und diesen Hinweis auf Verlangen bei einer Überprüfung vorzulegen (§ 2 a Abs. 2 SchwarzArbG).



Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich von meinem Arbeitgeber vollumfänglich über die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Personaldokumenten (Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz) während der Arbeitstätigkeit gemäß § 2a Abs. 2 SchwarzArbG aufgeklärt und unterrichtet wurde.



Datum: 

Unterschrift:						
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